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Bekanntmachung: 
 
Nach § 1 der Satzung der Hochschule RheinMain zur Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vom 04.06.2013 (StAnz. vom 29.07.2013, S. 929) wird die Änderung der 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie des Fachbereichs 
Wiesbaden Business School der Hochschule RheinMain hiermit bekannt gegeben. 
 
Wiesbaden, 15.12.2014  Prof. Dr. Detlev Reymann 
 Präsident 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderung der Besonderen Bestimmungen für den Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie, veröffentlicht in den Amtlichen 
Mitteilungen der Hochschule RheinMain Nr. 229 vom 04.06.2013 
 
Aufgrund § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 28.09.2014 (GVBl. S. 218 ff.), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wiesbaden Business School der 
Hochschule RheinMain am 18.11.2014 folgende Änderung der o. a. Prüfungsordnung beschlossen. Sie entspricht den Allgemeinen Bestimmungen 
für Prüfungsordnungen der Bachelor-Studiengänge (ABPO-Bachelor) der Hochschule RheinMain vom 16.04.2013, veröffentlicht in den Amtlichen 
Mitteilungen Nr. 224 vom 16.04.2013 und wurde in der 126. Sitzung des Senats der Hochschule RheinMain am 09.12.2014 beschlossen und vom 
Präsidium am 15.12.2014 gemäß § 37 Abs. 5 HHG genehmigt. 
 
Die Änderungen sind durch Fettdruck, Unterstreichung und Kursivschrift kenntlich gemacht. 
 
I. Änderungen 
 
1. Zu Ziffer 14 wird Folgendes hinzugefügt: 
„Ab dem Wintersemester 2014/2015 ist die Prüfungsform des Moduls 4.2 „Technik wissenschaftlichen Arbeitens“ eine Klausur mit 
neunzigminütiger Dauer (K 90) und nicht mehr die Befähigungsprüfung. Diejenigen Studierenden, die sich noch vor dem Wintersemester 
2014/2015 für die Prüfungsform der Befähigungsprüfung angemeldet haben und sich aufgrund des Nichtbestehens in der automatischen Anmeldung 
befinden, unterliegen weiterhin der Prüfungsform der Befähigungsprüfung.“ 
 



2. Anlage 1 Curriculum wird wie folgt geändert: 
 
Skills, Praktika und Thesis 

4.2 Technik wissenschaftlichen Arbeitens 
und empirischer Sozialforschung 1. Technik wissenschaftlichen 

Arbeitens 

2. Empirische Sozialforschung 
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ersetzt.  
 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt mit Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschule RheinMain zum 02.01.2015 in 
Kraft. 
 
 
Wiesbaden, den 15.12.2014 
 
 
 
Prof. Dr. MSc. Christiane Jost 
Vizepräsidentin der Hochschule RheinMain 
 
 
 
Prof. Dr. Patrick Griesar 
Dekan des Fachbereichs Wiesbaden Business School 
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